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Sitzung des Ausschusses für Familie, J_ugend, Integration und Verbraucher

$Chutz am 7. Dezember 2022 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

TOP 8) Maßnahmen zur Energieeinsparung durch die Landesregierung 

Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 18/2856 

die schriftliche Berichterstattung zugesagt. 

Ich berichte daher zur Frage 4 der o. g. Vorlage wie folgt_: 

Wie in der Antwort der Landesregierung vom 5. Oktober 2022 auf die Große Anfrage 

der CDU-Landtagsfraktion ausgeführt,· hat die Landesregierung am 19. Juli 2022 be

schlossen, dass die Ressorts und ihre nachgeordneten Dienststellen in eigener Ver

antwortung geeigne�e Maßnahmen zur Energie- und insbesondere der Gaseinsparung 

konsequent umsetzen . 
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Verkehrsanbindung 

�l) Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal
testelle ,Bauhofstraße". � Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiteh 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 
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Die Behörden orientieren sich hinsichtlich der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen an 
der Energiesparcheckliste der Aktion "PRO Umwelt - KONTRA C02" und den Emp
fehlungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, hinsichtlich der 
mittel- und langfristig wirksamen Maßnahmen an dem vom MKUEM in Abstimmung 
mit dem FM und dem MWVLW erstellten Leitfaden "Gas- und Stromeinsparung in 
Landesverwaltung, Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte".

Die Zentralabteilungsleitungskonferenz hat am 9. August 2022 beschlossen, dass der 
Energieverbrauch bei den Dienststellen entsprechend der Empfehlung der EU um 
15 Prozent reduziert werden soll im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch der 
letzten fünf Jahre. Die Einsparung soll sowohl für Gas wie auch für Strom gelten. Eine 
zentrale Maßnahme ist die Absenkung der Raumtemperatur in den Landesliegen
schaften in der kommenden Heizperiode auf maximal 19 °C, wie sie in der Verord
nung des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame 
Maßnahmen geregelt ist. Im Übrigen werden die Landesdienststellen ihre Energieein
sparmaßnahmen an den jeweiligen örtlichen und baulichen Gegebenheiten ausrich- 
ten.

Da die in den Dienststellen umgesetzten Maßnahmen kurzfristig erfolgten, neben der 
Absenkung der Raumtemperatur auf 19 Grad Celsius je nach Bauzustand und örtli
cher Gegebenheit unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt wurden und monatlich 
ausgewertete Daten aller Liegenschaften der Landesverwaltung nicht vorliegen, kann 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt das exakte Einsparvolumen für alle Liegenschaften der 
Landesverwaltung nicht angegeben werden.

Bei der Absenkung der Raumtemperatur in allen Liegenschaften auf max. 19 Grad 
Celsius kann nach Auffassung von Experten von einer Energieeinsparung von 6 Pro
zent je Grad ausgegangen werden.

Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie:

• das Abstellen von Warmwasser,

• die Durchführung von hydraulischen Abgleichen der Heizungen und das Herunter
fahren der Vorlauftemperaturen der Heizkreise auf das notwendige Minimum (un
ter Berücksichtigung der Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung), die Verlänge-
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rung der Nachtabsenkung und die Erhöhung der nächtlichen Temperaturabsen
kung,

• das Abschalten oder Reduzieren der Kühlung, dort wo es möglich ist. Für Räume, 
in denen dies aus technischen Gründen und aufgrund von Arbeitsschutzregelun
gen nicht möglich ist, ist die Sollwerttemperatur von 22°C auf 26°C zu erhöhen,

• das Abschalten unnötiger Beleuchtung im Innen - und Außenbereich,

• das Umrüsten von Leuchtmitteln auf LED,

• die zeitliche Einschränkung automatisierter Beleuchtung von Fluren und Treppen
häusern und

• das Installieren von Bedarfsschaltern oder Bewegungssensoren an geeigneten 
Stellen, die entsprechend den jeweiligen örtlichen und baulichen Gegebenheiten 
realisiert werden.

Aufgrund der Fülle der ergriffenen Maßnahmen und überschlägigen Berechnungen
geht die Landesregierung deshalb davon aus, dass mindestens das Einsparziel in
Höhe von 15 Prozent des herkömmlichen Energieverbrauchs erreicht wird.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Katrin Eder
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